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Entgeltliste Kansteinhütte 

gültig ab 1. Januar 2009 
 

Die Entgeltliste regelt die Gebühren für die Nutzung der Kansteinhütte. Für Übernachtungen muß 
immer eine Reservierung erfolgen. Übernachtungen ohne Reservierung sind daher nicht zulässig. 
Die Reservierungen sind mit dem Hüttenwart oder dem Sektionsbüro abzustimmen. Der Hüttenwart 
kann eine Kaution festlegen. 
 
Bei Abreise soll die Reinigung und Übergabe der Schlafräume in der Zeit von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr 
stattfinden. 
 
Definitionen 
Übernachtungsentgelt 
Das Übernachtungsentgelt berechtigt zur Nutzung der Hütte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
für die Zeit von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr des folgenden Tages. Bei Aufenthalt nach 11:00 Uhr des 
folgenden Tages ist ein zusätzliches Tagesentgelt zu entrichten. 
Tagesentgelt 
Das Tagesentgelt berechtigt zur Nutzung der Hütte an einem Tag in der Zeit von 9:00 Uhr – 22:00 
Uhr. Bei Aufenthalt nach 22:00 Uhr ist das Übernachtungsentgelt zu zahlen, auch wenn ein 
Schlafplatz nicht in Anspruch genommen wird. 
Mitglieder 
Alle Mitglieder des DAV und gleichgestellter Vereine. Nachweis durch gültigen Ausweis. 
 

 Mitglieder Nichtmitglieder 

Übernachtungsentgelt Euro Euro 

Erwachsene 6,00 10,00 

Jugend (J) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
 und DAV-Junioren 

3,00 5,00 

Kinder (K14) bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 1,00 2,50 

Kinder (K5) bis zum vollendeten   5. Lebensjahr 0,00 2,50 

Tagesentgelt   

Erwachsene 3,00 5,00 

Jugend (GJ) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
 und DAV-Junioren 

1,50 2,50 

Kinder (GK) bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 0,50 1,00 

Kinder (GK) bis zum vollendeten   5. Lebensjahr 0,00 1,00 

 

Duschen pro 5 Minuten 1,00 
 
 

 Jeder Besucher hat sich nach dem Eintreffen als Erstes in das Hüttenbuch einzutragen.  
 
Das Entgelt berechtigt zur Benutzung aller Räume, der Schlafräume aber nur bei Reservierung zur 
Übernachtung, aller vorhandenen Einrichtungsgegenstände und aller Putz- und Reinigungsmittel.  
 
Einzelne, übermäßig verschmutzte hütteneigene Bettwäsche, Tischdecken und Geschirrtücher 
müssen gewaschen und gebügelt unverzüglich an den Hüttenwart bzw. an das Sektionsbüro 
zurückgegeben werden. Die Mitnahme solcher Teile ist im Hüttenbuch einzutragen.  
 

Bei nicht Einhaltung der Reinigungsvorgaben, der Hütte bzw. Wäsche, wird eine Putzfrau eingesetzt. Die 
dadurch entstehenden Kosten von derzeit 7 Euro pro angefangene halbe Stunde werden auf die Benutzer 
umgelegt. 

 


